
Entschließung E ,f01-NR/XX. GP 

des Nationalrates vom 16. April 1998 

betreffend Einrichtung eines Österreich ischen Monitoring-Komitees zur Evaluation der Wir­

kungen der Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten wird ersucht. in Zusammenarbeit mit der 
Bundesministerin für Arbeit. Gesundheit und Soziales. dem Bundesminister für Umwelt. Jugend und 
Familie. der Bundesministerin im Bundeskanzleramt und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft unmittelbar nach lnkrafttreten der Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen ein 
Österreichisches Monitoring-Komitee zur Beobachtung und Bewertung der Auswirkungen der Richtlinie 
zum Schutz biotechnologischer Erfindungen nach folgenden Kriterien und Aufgaben einzurichten: 

1. Hauptaufgabe des Komitees ist die Überprüfung der Auswirkungen der in Umsetzung der 
Richtlinie erlassenen österreichischen Rechtsvorschriften auf Menschenrechte. Tiere. Pflanzen 
und ökologische Systeme. 

2. Eine weitere Aufgabe ist die Überprüfung der nationalen Erteilungs- und Spruchpraxis. ua. 
bezüglich der Zwangslizenzen. bezüglich der Einhaltung der Grenze zwischen Erfindungen und 
Entdeckungen sowie der Einhaltung des Verbotes der Patentierung von Pflanzensorten und 
Tierrassen. 

3. Die Auswirkungen der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen österreichischen Rechtsvor­
schriften auf den KonsumentenschulZ. die Landwirtschaft und die Entwicklungsländer sollen 
beurteilt werden. 

4. Weiters soll überprüft werden. ob die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen österreichischen 
Rechtsvorschriften folgenden Grundsätzen gerecht werden: 
- keine Patente auf Verfahren zum Klonen von Menschen und zur Veränderung der mensch­

lichen Keimbahn; 
- kein Patentschutz für Verfahren. in denen menschliche Embryonen verwendet werden. und für 

Embryonen selbst; 
- keine weitere Einschränkung der .. Tierschutzklausel"; 
- Viehzüchter- und Landwirteprivileg; 
- Wahrung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt. 

5. Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen. insbesondere auch auf 
die KMU·s. 

6. In das Komitee sollen jedenfalls auch Vertreter der Sozialpartner. des Vereines für Konsumen­
teninfonnation. des Umweltbundesamtes und ein legitimierter Vertreter des Gentechnik-Volks­
begehrens eingebunden sein. 

Das Komitee soll für den Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen sein. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten wird darüber hinaus ersucht. spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten der österreichischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie und danach alle 
drei lahre einen vom Komitee erstellten Bericht über dessen Wahrnehmungen dem Nationalrat 
vorzulegen. 
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